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Einladung zur ordentlichen Jugendjahreshauptversammlung gem. § 6 unserer Satzung 
 
Liebes Mitglied, 
 
hiermit laden wir dich herzlich zu unserer ordentlichen Jugendjahreshauptversammlung am 
Samstag, den 21.03.2026 um 18:00 Uhr ein. Wir tre=en uns in unseren Räumlichkeiten in 
Wieblingen, Mannheimer Straße 361, 69123 Heidelberg. 
 
Was machen wir bei der 
Jahreshauptversammlung? 

Zunächst informieren wir dich über das vergangene Jahr, 
dann darfst du deinen neuen Jugendvorstand wählen. 
Abschließend gibt es einen Ausblick auf das 
Geschäftsjahr 2026/27. 
 

Was macht der Jugendvorstand für 
dich? 

Wir setzen uns für deine Interessen im Verein ein und 
organisieren verschiedene Ausflüge für die 
Jugendmitglieder (z.B. das Kinderzeltlager, das 
Eislaufen, viele Bastelaktionen und die Ostseefreizeit). 
 

Hast du eine Idee für eine neue 
Jugendveranstaltung? 
 

Dann komm zu unserer Hauptversammlung, lerne den 
neuen Jugendvorstand kennen und teile uns deine 
Wünsche und Ideen mit. 
 

Hast du noch Fragen oder 
möchten deine Eltern noch  
etwas wissen? 

Wende dich gerne persönlich oder per Mail an mich. 
Natürlich darfst du auch deine Eltern zu unserer 
Hauptversammlung mitbringen. 

 
Wir freuen uns, wenn wir dich zur Jugendjahreshauptversammlung bei uns begrüßen dürfen. 

Freundliche Grüße im Namen des Jugendvorstands, 
 
 
 
Anna Greiner  
(Jugendleiterin)

Volksbank Kurpfalz 

IBAN: DE17 6709 2300 0034 0925 83 

BIC: GENODE61WNM 

Rechtsform: eingetragener Verein (e. V.)  

Amtsgericht: Mannheim Registernummer VR331509  

Vertretungsberechtigung gemäß § 26 BGB  
Vorsitzender SteRen Wörner  
Stellvertretende Vorsitzende Sara Mühl, Niels Treiber,  
Christoph Hagedorn 
Schatzmeister N.N. 

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ist 
Spitzenverband im Deutschen Olympischen Sportbund 
(DOSB), Mitglied im Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtsverband, im Deutschen Spendenrat, Mitglied 
der International Life Saving Federation (ILS) und der ILS-
Europe. 

An alle Mitglieder der 
DLRG Jugend 
Stadtgruppe Heidelberg e. V. 
 



Vorgeschlagene Tagesordnung 
 

TOP 1: Erö=nung der Jugendjahreshauptversammlung 

1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit 
2. Wahl des Protokollführers 
3. Annahme der Tagesordnung 

TOP 2: Annahme des Protokolls der letzten Jugendjahreshauptversammlung 

TOP 3: Anträge: insb. Antrag auf Satzungsänderung 

TOP 4: Tätigkeitsberichte der Jugendleitung und des Schatzmeisters 

TOP 5: Entlastung des Jugendvorstandes und der Kasse 

TOP 6: Neuwahlen des Jugendvorstandes 

1. Jugendleiter 
2. Erster stellvertretender Jugendleiter 
3. Schatzmeister 
4. Zweiter stellvertretender Jugendleiter 
5. Dritter stellvertretender Jugendleiter 
6. Ressortleiter Material 
7. Ressortleiter Kindergruppenarbeit 
8. Ressortleiter Ö=entlichkeitsarbeit 
9. Schriftführer 
10. Bis zu vier Beisitzer 

TOP 7: Sonstiges 

Die Tagesordnung ist vorläufig und kann auf Antrag eines Mitglieds vor Ort geändert werden. 

Stimmberechtigt sind gem. § 4 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 unserer Satzung alle Mitglieder der DLRG 
Stadtgruppe Heidelberg e. V. im Alter von 10 bis einschließlich 26 Jahren sowie der gewählte 
Jugendvorstand. 

Antrag auf Satzungsänderung (TOP 3) 
 

Beantragt wird die Einführung folgender zusätzlicher Ämter: 
1. Dritter stellvertretender Jugendleiter gemäß § 7 Abs. 3 S. 2 unserer Satzung und § 13 Abs. 2 

b) der Jugendordnung des DLRG Landesverbands Baden e. V. (LJO) 
2. Ressortleiter Kindergruppenarbeit gemäß § 7 Abs. 3 S. 2 unserer Satzung und § 13 Abs. 3 c) 

der LJO 
3. Schriftführer gemäß § 7 Abs. 3 S. 2 unserer Satzung und § 13 Abs. 3 g) der LJO 

 

Darüber hinaus wird beantragt: 
1. die ausdrückliche Regelung der Beschlussfähigkeit in § 6 Abs. 9 der Satzung sowie 
2. die Einführung der Möglichkeit einer en-bloc-Wahl in § 6 Abs. 10 der Satzung. 

 

Beide Satzungen befinden sich zur Einsichtnahme im Anhang. 

Weitere Anträge müssen bis spätestens zum 14. März 2026 schriftlich beim Jugendvorstand 
eingegangen sein. 

Außerdem muss über die Annahme des Protokolls der letzten Jugendjahreshauptversammlung 
abgestimmt werden. Zur inhaltlichen Überprüfung findest du das Protokoll im Anhang. 
 
 
 
 

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet. 
 Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 


